
 

Stand Januar 2014 

Gesundheitsamt Bremen 
Kommunale Selbsthilfeförderung 

Information 

Antrag auf Zuwendung aus Mitteln der Selbsthilfeförderung  
Notwendige Angaben 

1. Antragsteller 

 Name, Anschrift, Telefon, Erreichbarkeit 

2. Beschreibung der Selbsthilfegruppe/Initiative/Organisation 

 Organisationsform, Gruppeninhalte, Angebote, Erreichbarkeit, Mitglieder- oder 
Teilnehmerzahl 

 Zahl der Teilnehmer an den Angeboten 

 Angebote für Dritte (zum Beispiel Beratung oder Vorträge) 

 Besondere Kooperationen 

3. Beschreibung der Vorhaben, die gefördert werden sollen 

 Art der Veranstaltung (zum Beispiel Gesprächskreis, Wochenendseminar, 
Fortbildung) 

 Erwartete Teilnehmerzahl und/oder Angaben zum Nutzerkreis 

 Häufigkeit und Ort der Veranstaltung/Treffen 

 Bei Fortbildungen und Seminaren Programme und/oder Einladungen beifügen 

 Bei selbstorganisierten Veranstaltungen Qualifikation des Referenten benennen 

4. Kosten und Finanzierung 

4.1 Ausgaben, getrennt nach den Positionen: 

 Miete/Betriebsausgaben 

 Sachmittel (wie Porto, Büromaterial, Telefonkosten, Schreibmaterial, Kopierkosten) 

 Honorare, zum Beispiel für Referenten 

 Öffentlichkeitsarbeit (zum Beispiel Informationsschrift, Plakate, Veranstaltungen) 

 Fortbildung (Teilnehmergebühr, Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung1) 

 Fachliche Begleitung 

 Fachliteratur 

 Ausstattung/Inventar 

 Sonstiges (zum Beispiel Seminare, Tagesfahrten, Versicherungen, 
Verbandsmitgliedsbeitrag) 

4.2 Einnahmen 

 Mitgliedsbeiträge, Teilnahmebeiträge 

 Erwartete Spenden 

 Zuschüsse der Krankenkassen 

 Weitere Kostenbeteiligungen (zum Beispiel Bundesverband) 

 Sonstige Einnahmen 

4.3 Antragssumme 
Gesamtausgaben in Euro minus Gesamteinnahmen in Euro 
ergibt die Antragssumme in Euro 

5. Eigenleistung 

 Ehrenamtliche Arbeit beschreiben und Anzahl der Stunden im Jahr angeben  

 Fahrtkosten, die durch die Teilnahme an Gruppenaktivitäten entstehen und selbst 
getragen werden 

Hinweis: Anträge sollen bis zum 31. Januar des Jahres eingegangen sein. 

                                                
1
 Angaben für Verpflegung und Bewirtung sind nicht förderfähig, sind jedoch als Ausgaben 

aufzuführen. 


